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Herrn Der Magistrat 
Oberbürgermeister Dr. Müller 

Dezernat für 
Magistrat Stadtentwicklung und Verkehr 
über 

und Stadtrat Prof. Dr.-Ing. Joachim Pös 

Frau 
Stadtverordnetenvorsteherin Thiels 

1ft. Juni 2008 

Vorlage Nr. 08-V-04-0011 
Auskunftspflicht bei Bauvoranfragen - Frage Nr. 61/Qi der BLW vom 08.04.2008 

Frage: 

Besteht eine Auskunftspflicht der VelWaltung im Zusammenhang mit Bauvoranfragen gegen­
über Stadtverordneten, sofern die VelWaltung zu der jeweiligen Bauvoranfrage tätig wird, 
zum Beispiel Auskünfte zur Machbarkeit oder zur Bewältigung technischer Probleme erteilt? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 19.05.2008 wurden Sie darüber informiert, dass die Anfrage der BLW 
vom 08.04.2008 zur Stellungnahme an das Rechtsamt weitergeleitet wurde. Die abschlie­
ßende Antwort des Rechtsamtes liegt nun vor, ich gebe sie mit diesem Schreiben zur Kennt­
nis. 

"Die Frage der Bürgerliste zieh der Sache nach aufeine Rechtsauskunft zur Reichweite des 
Fragerechts nach § 50 Abs. 2 Satz 4 HGO und der entsprechenden Verpflichtung des Ma­
gistratszur Beantwortung solcher Anfragen. 

Dass der Magistrat verpflichtet ist, Anfragen der Gemeindevertreter zu beantworten, ergibt 
sich unmittelbar aus dem Gesetz (vgl § 50Abs. 2 Satz 5 HGO). 

Die Pflicht zur Beantwortung besteht jedoch nurbei solchen Fragen, die im Rahmen des § 50 
Abs. 2 Satz 4 HGO zulässigerweise gestellt werden können. Die Ausübung des Fragerechts 
nach dieser Bestimmung ist ein Instrument der Oberwachungsbefugnis der Stadtverordne­
tenversammlung. Die Fragen müssen sich daher am Normzweck, d h. der Kontrollbefugnis 
der Stadtverordneten versammlung, orientieren. Das ist zum Beispiel in Bezug aufdie vorlie­
gende Anfrage nicht ersichtlich. 
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Um sie dennoch zu beantworten, sei darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit 8au­
voranfragen Auskünfte aufAnfragen nur dann beantwortet werden müssen, wenn das Ver­
waltungsverfahren abgeschlossen ist Für die Entscheidung über eine 8auvoranfrage ist 
ausschließlich der Magistrat als Untere 8auaufsichtsbehörde im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften zuständig. Wäre parallel zur Vorbereitung des Willensbildungsprozesses des 
Magistrats bis zu seiner abschließenden Entscheidung eine Kontrolle durch die Stadtverord­
netenversammlung laufend möglich, wäre die gesetzliChe Kompetenzverteilung zwischen 
Magistrat und Stadtverordneten versammlung berührt. Nach der Rechtsprechung des Hess. 
Verwaltungsgerichtshofs (z. 8. 8eschluss vom 11.07.2007- 8 TG 246/07) beschränkt sich 
deshalb die Überwachungsbefugnis der Stad!verordnetenversammlung gegenüber dem Ma­
gistrat aufabgeschlossene Angelegenheiten. Der Einsatz des Überwachungsinstrumentari­
ums, insbesondere des Fragerechts, muss sich daher an dieser Zweckrichtung orientieren 
undbezieht sich somit grundSätzlich nicht auflaufende Angelegenheiten. tt 

Mit treundlichen_ GrüßTn 
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